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Meter Tiefe um einen Hof von achtundzwanzig zu neunzehn Meter Lichtweite herumzieht. Das ganze
Erdgefchoß diente, wie in jedem echten bürgerlichen Rathaufe, dem Marftverfehr. Seine Einteilung, die
hier durch feite Mauern gegeben ift, gibt ung Ausfunft über die Raumverteilung, die wir mit vorüber-
gehenden leichten Teilungen auc anderwärts vorausfegen fünnen. Für jedes Gewerf find gefonderte
Pläge vorgejchrieben, die Brotbänfe, die Stände der Tuchhändler, Keinenhändler, Töpfer, Nadler, Pfeffer:
füchler ufw. find gruppenweife zufammengelegt. Zum Teil find fie ald „Gewölbe“ jedes für fi) abge-
fchloffen, teilweife nad) dem Marftplag und dem Hof zu geöffnet, die übrigen reihen fi an einen den
größten Teil des Gebäudes durchziehenden mittleren Gang. So bildet diefes Kaufhaus den Brennpunft
des gefamten Marftverfehre, nur die durch Geruch und fonftige Unannehmlichfeiten unbequemen Fleifch-
bänfe hatte man an anderer Stelle, in einem offenen Durdhgange, der von der Kauptftraße nach der

 

    
Abb. 119. Rathaus zu Thorn.

Sohannispfarrfirche führte, untergebracht. Außer diefen Ständen der Verkäufer enthielt das Erdgefchoß

des Rathaufes ferner die für den Marftverfehr erforderlichen weiteren ftädtifchen Einrichtungen. Die

Ratswage nebjt zugehöriger Stube des Wagemeifterd nimmt mehrere Räume ein. Der „Platmeifter“,

das heißt der mit der Marftpolizei betraute Ratsherr, hat mehrere Gemächer zu feiner und feiner Hilfg-

fräfte Verfügung, endlich ift ein gemwölbtes Gemad als Gerichtsftube zur Schlichtung der Marktitreitig-

feiten bejtimmt. Auch, das Obergefchoß, obwohl vielleicht mehr durch fpätere Einbauten verändert, Täßt

doch noch die Haupträumlichkeiten ar erkennen. Wir fehen den Bürgerfaal in der üblichen Größe,

dreißig Meter lang und zwölf Meter breit, mit eigener Zugangstreppe und großer BVordiele, ferner den

fleinen Saal des Rates, ebenfalld mit Treppe und Vorraum; zwifchen beide Säle fchiebt fich die um:

fangreiche Kanzlei, der verbleibende eine Flügel des Gebäudes enthält an breiten Fluren aneinander:

gereiht eine Anzahl größerer und fleinerer Stuben für Gericht, Kämmerei und Ausfchußfigungen. Im

Turm ift das Archiv untergebracht, daneben liegt der „Bürgergehorfam“, ein Fleiner Gefängnisraum.

Im Außeren (Abb. 119) ift diefe ftraffe Zufammenfaflung aller Verwaltungszweige in der ge-


